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Die Straßenverkehrsbehörde kann die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstrecken 
aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken oder verbieten und den 
Verkehr umleiten. Das Gleiche gilt zum Schutz der Wohnbevölkerung unter anderem vor 
Lärm.
Bei den genannten Normen handelt es sich um eine sogenannte Ermessensvorschrift, d.h. bei
der Entscheidung sind die beteiligten Interessen gegeneinander abzuwägen.
Die Straßenverkehrsordnung (StVO) gewährt einen Schutz vor Verkehrslärm in der Regel erst 
dann, wenn der Lärm Beeinträchtigungen mit sich bringt, die jenseits dessen liegen, was unter
Berücksichtigung der Belange des Verkehrs im konkreten Fall als ortsüblich zugemutet 
werden kann und damit hingenommen werden muss.

Die Murnauer Straße selbst ist im Flächennutzungsplan nicht Bestandteil eines allgemeinen 
oder reinen Wohngebiets. Richtig ist, dass die an die Murnauer Straße angrenzenden 
Gebietsflächen mit Ausnahme des westlichen Abschnitts zwischen der Zielstattstraße und der 
Illingstraße (hier handelt es sich um ein Mischgebiet) als allgemeine bzw reine Wohngebiete 
ausgewiesen sind.

Für reine oder allgemeine Wohngebiete gilt nach den Lärmschutz-Richtlinien-StV, dass 
straßenverkehrsrechtliche Lärmschutzmaßnahmen insbesondere bei Überschreitungen der 
folgenden Richtwerte in Betracht kommen:

• 70 dB(A) in der Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Tag),
• 60 dB(A) in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr (Nacht).

Anhaltspunkte für die bestehende Lärmbelastung können sich für eine Ersteinschätzung aus 
den Lärmkarten 2017 ergeben, die vom Bayerischen Landesamt für Umwelt auch online zur 
Verfügung gestellt werden (http://www.umweltatlas.bayern.de).
Die oben genannten Richtwerte werden im Umfeld der Murnauer Straße im besagten 
Abschnitt nicht erreicht. 
Lediglich unmittelbar im Kreuzungsbereich mit dem Luise-Kiesselbach-Platz werden die 
Richtwerte an nur einem Geschäftshaus durch die zusätzliche Einwirkung des Verkehrs der 
Heckenstallerstraße erreicht. Der Verkehr in der Murnauer Straße ist für dieses Gebäude von 
untergeordneter Bedeutung. 

Die Verkehrsplanung verfolgt das Ziel, den motorisierten Individualverkehr möglichst auf 
ausgewiesenen Hauptverkehrsstraßen zu bündeln und somit das Nebenstraßennetz zu 
entlasten. Das Münchner Straßenverkehrsnetz ist deshalb funktional in ein Primär-, Sekundär-
und Tertiärnetz gegliedert. Das Primärnetz umfasst die im Stadtgebiet verlaufenden 
Bundesautobahnen, die höhenfreien und zweibahnigen Hochleistungsstraßen sowie die 
überregionalen und regionalen Hauptverkehrsstraßen. Das Sekundärnetz beinhaltet die 
örtlichen Hauptverkehrsstraßen. Im dazu nachgeordneten Tertiärnetz sind die weiteren 
Verkehrsstraßen enthalten, die nicht den Tempo-30-Zonen zuzuordnen sind.
Primär-, Sekundär- und Tertiärnetz zusammen umfassen circa 20 % des Münchner 
Straßennetzes. Der weitaus größte Teil der Münchner Straßen sind Erschließungsstraßen 
(Wohnstraßen) und befinden sich bereits überwiegend in Tempo 30-Zonen.
Das mit dieser funktionalen Gliederung des Straßenverkehrsnetzes verfolgte 
Bündelungsprinzip bedeutet, dass Hauptverkehrsstraßen des Primär- und Sekundärnetzes 
eine entsprechende Verkehrsqualität aufweisen müssen, damit keine Verdrängungen in das 
untergeordnete Straßennetz erfolgt.
Eine Reduzierung der Geschwindigkeit von Tempo 50 auf Tempo 30 auf dem betroffenen 
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Streckenabschnitt der Murnauer Straße kann nach Einschätzung der Verkehrsplanung dort 
zwar zu einer Abnahme der Verkehrsmengen von ca. 5 % bis 10 % führen, im Gegenzug 
muss jedoch im umliegenden und nachgeordneten Straßennetz mit entsprechenden 
Verlagerungen gerechnet werden. 
Eine Verlagerung des Verkehr aus vergleichsweise hoch belasteten Straßen auf schwach 
belastete, "leise" Straßen ist jedoch im Allgemeinen keine sinnvolle Lärmschutzmaßnahme, 
weil die Pegelminderung in der hoch belasteten Straße kaum spürbar, die Pegelerhöhung in 
der vorher "leisen" Straße aber deutlich mehr wahrnehmbar ist.

Anders als im Antrag angeführt, hat sich in der Murnauer Straße die Verkehrsmenge durch die
im Juli 2015 erfolgte Freigabe des Luise-Kiesselbach-Tunnels nicht signifikant erhöht. Die 
Verkehrsmenge hat sich auch dort lediglich im Rahmen der stadtweit allgemein zu 
beobachtenden Raten gesteigert.

Aus Gründen des Lärmschutzes sind in der Murnauer Straße unter Berücksichtigung der 
vorstehenden Aspekte derzeit verkehrsbeschränkende Maßnahmen nicht geboten.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig be-
handelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
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